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Zitat von O. Meier

. Eigentlich müsste man ihn 'rausschmeißen

Selbst beim weniger geschützten Angestellten, kann man nicht einfach rausschmeissen. Hier
muss zumindest der Sachverhalt einmal offiziell schriftlich abgemahnt sein. Von Extremfällen
Mal abgesehen.
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